
 Informationen für Verbraucher über unsere barrierefreie 
Dienstleistungen 

  

Hier: 

•           Schwarmfinanzierung, 

•           Anlagevermittlung 

(§ 14 Abs.1 Nr. 2 i.V.m. Anlage 3 BFSG) 

  

Name und Anschrift des Instituts: 

EPH Investment GmbH, 

Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg 

Telefon :+49 (0)40 21091730 

 

Nach § 14 Abs.1 Nr.2 in Verbindung mit Anlage 3 des BFSG sind wir verpflichtet, für die 

Allgemeinheit in barrierefreier Form Informationen zur Funktionsweise der angebotenen 

Wertpapierdienstleistungen zugänglich zu machen. Diese Informationen müssen auch erläutern, 

wie wir die gesetzlichen Anforderungen an die Barrierefreiheit in Bezug auf die von uns 

angebotenen Wertpapierdienstleistungen erfüllen. Alle Verbraucher sollen einen einfachen Zugang 

zu den angebotenen Dienstleistungen haben und dabei nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein. 

Für die Informationen ist vorgesehen, dass ihr Schwierigkeitsgrad das Sprachniveau B2 des 

gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates nicht überschreitet. 

Das bedeutet, dass vorausgesetzt werden kann, dass die wichtigsten Inhalte auch von komplexen 

Texten zu konkreten und abstrakten Themen verstanden werden. 
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1.       Welche (Wertpapier-) dienstleistungen bieten wir an? 

Wir bieten folgende (Wertpapier-)dienstleistungen an: 

• Schwarmfinanzierung 

• Anlagevermittlung 

2.       Zur Schwarmfinanzierung 

Die Schwarmfinanzierung wird in den gesetzlichen Vorschriften definiert. Für diese Dienstleistung 

erteilen wir die nachfolgenden Informationen.  

2.1  Allgemeine Beschreibung 

Im Rahmen einer Schwarmfinanzierung vermitteln wir Projekte von Projektentwicklern, in 

die jeder zu einer festgelegten Mindestsumme im Rahmen eines Kredites investieren kann. 

Durch viele kleine Kredite (nachfolgend zweckmäßig: Investitionen) wird das Projekt 

vollständig finanziert. 

Für die Vermittlung und Zeichnung müssen Sie über EPH Investment GmbH eröffnen. 

Zeichnung nennt man die Investition in ein Wertpapier oder anderen Anlage. Auf diesem 

sind die Geldbeträge verbucht, mit denen die investiert werden. Auf dem Konto werden 

auch die aus den Projekten erzielten Erlöse gutgeschrieben. 

 Das Konto wird nicht von uns, sondern von einem anderen Anbieter geführt. 

 2.2  Weitere Erläuterungen zum Verständnis einer Schwarmfinanzierung 

Im Rahmen einer Schwarmfinanzierung sollten Sie nur in Projekte investieren, die finanziell 

zu Ihnen passen. Dazu müssen wir von Ihnen am Anfang einige persönliche Daten und 

auch Ihre Wünsche (= das Anlegerprofil) anhand eines Fragebogens wie folgt ermitteln:  

·  Ihre finanziellen Verhältnisse (= Wie hoch ist Ihr Vermögen, Ihr laufendes 

   Einkommen und Ihre laufenden Ausgaben und die sonstigen Belastungen und 

   damit der Betrag, der Ihnen zur Anlage zur Verfügung steht?) 

 ·   Ihre Anlageziele (= Was wollen Sie mit der Anlage Ihres Vermögens erreichen?   

    Beispiele: langfristiger Vermögensaufbau oder Altersabsicherung) 
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·    Ihr Anlagehorizont (= Für welchen Zeitraum möchten Sie Ihr Geld anlegen? 

Langfristig für mehrere Jahre oder nur kurzfristig für wenige Monate? Wann 

benötigen Sie das Geld wieder?)   

·  Ihre Risikobereitschaft (= Welche Wertschwankungen oder Verluste in dem 

verwalteten Portfolio sind Sie bereit hinzunehmen?) 

·       Ihre Nachhaltigkeits Präferenzen (= Sollen ökologische oder soziale Kriterien bei 

der Anlage berücksichtigt werden? Beispiele: Sollen Investitionen in bestimmte 

Wirtschaftsbereiche ausgeschlossen werden oder bestimmte Umwelt- oder 

Sozialziele gefördert werden?) 

·  Ihre Kenntnisse und Erfahrungen bei der Vermögensanlage (= Welchen 

Wissensstand über die Risiken mit der Anlage verbundenen Risiken haben 

Sie?) 

Auf Grundlage dieser Angaben stehen Ihnen sodann für Sie geeignete Projekte zur 

Verfügung. Diese Projekte müssen darauf ausgelegt sein, dass diese Ihren Interessen und 

Bedürfnissen entspricht. 

Bevor wir Sie einen Vermittlungsvertrag oder Zeichnungsvertrag abschließen, informieren 

wir Sie auch über die voraussichtlichen Kosten. 

In den Dokumenten über das Projekt sind alle wichtigen rechtlichen Einzelheiten geregelt. 

2.3  Unsere regelmäßigen Informationen über die Investitionen 

Sie bekommen von uns regelmäßige Berichte mit bestimmten Informationen über den 

Stand der Investitionen. In der Regel beziehen sich die Informationen auf einen bestimmten 

zurückliegenden Zeitraum. Das ist der Berichtszeitraum. Dieser umfasst in der Regel 3 

Monate. Einige Informationen in dem Bericht beziehen sich auf einen Stichtag. Dieser 

Stichtag ist meist der letzte Geschäftstag des Berichtszeitraums. 

Die Berichte können die folgenden Informationen enthalten: 

·       Stand und Bewertung Ihres Investments (= Welchen Stand hatte das Investment am 

Stichtag?) 
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·   Gebühren und Kosten (= Wie hoch waren die Kosten für die des Projektes im 

Berichtszeitraum?) 

 ·       Laufzeitveränderungen ihres Investments   

2.4  Zur Laufzeit der Verträge 

Der Finanzierung der einzelnen Projekte haben eine Mindest- und eine Maximale Laufzeit. 

Unsere Vermittlung ist laufzeitunabhängig. 

2.5  Zu den Kosten der Vermögensverwaltung 

Über die Kosten des Investments erhalten Sie zu Beginn eine gesonderte Information. 

2.6  Wann besteht ein Widerrufsrecht? 

Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Vermittlungsvertrag oder der Zeichnungsvertrag 

nicht in unseren Geschäftsräumen abgeschlossen wurde, sondern beispielsweise über das 

Internet oder über das Telefon. Sie können den Vermittlungsvertrag oder den 

Zeichnungsvertrag dann innerhalb von zwei Wochen widerrufen. In diesem Falle erhalten 

Sie von uns eine gesonderte gesetzliche Information in Form der Widerrufsbelehrung. Darin 

werden Sie über alle weiteren Einzelheiten des Widerrufs informiert. Die Widerrufsfrist von 

zwei Wochen beginnt erst dann, wenn der Vertrag abgeschlossen wurde und wir Ihnen die 

Widerrufsbelehrung korrekt erteilt haben. 

3.       Zur Anlagevermittlung 

Die Anlagevermittlung wird in den gesetzlichen Vorschriften definiert. Für diese 

Dienstleistung erteilen wir die nachfolgenden Informationen. 

3.1  Allgemeine Beschreibung 

Im Rahmen einer Anlagevermittlung bieten wir Projekte an, in die jeder zu einer 

festgelegten Mindestsumme investieren kann. 

Für die Ausführung einer Zeichnung müssen Sie sich über EPH Investment GmbH 

registrieren sowie in der Folge identifizieren und über die Mangopay S.A ein E-Geldkonto 

eröffnen. Auf diesem sind die Geldbeträge verbucht, mit denen die investiert werden. Auf 

dem Konto werden auch die aus den Projekten erzielten Erlöse gutgeschrieben. 

Das Konto wird nicht von uns, sondern von einem anderen Anbieter geführt. 
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3.2  Weitere Erläuterungen zum Verständnis einer Anlagevermittlung 

Bei einer Anlagevermittlung vermitteln wir Ihnen nur Projekte, die finanziell zu Ihnen 

passen. Dazu müssen wir von Ihnen am Anfang einige persönliche Daten und auch Ihre 

Wünsche (= das Anlegerprofil) anhand eines Fragebogens wie folgt ermitteln: 

·  Ihre Finanziellen Verhältnisse (= Wie hoch ist Ihr Vermögen, Ihr laufendes 

Einkommen und Ihre laufenden Ausgaben und die sonstigen Belastungen und 

damit der Betrag, der Ihnen zur Anlage zur Verfügung steht?)   

·   Ihre Anlageziele (= Was wollen Sie mit der Anlage Ihres Vermögens erreichen? 

Beispiele: langfristiger Vermögensaufbau oder Altersabsicherung)  

· Ihr Anlagehorizont (= Für welchen Zeitraum möchten Sie Ihr Geld anlegen? 

Langfristig für mehrere Jahre oder nur kurzfristig für wenige Monate? Wann 

benötigen Sie das Geld wieder?)   

·  Ihre Risikobereitschaft (= Welche Wertschwankungen oder Verluste in dem 

verwalteten Portfolio sind Sie bereit hinzunehmen?)  

·      Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen (= Sollen ökologische oder soziale Kriterien bei der 

Anlage berücksichtigt werden? Beispiele: Sollen Investitionen in bestimmte 

Wirtschaftsbereiche ausgeschlossen werden oder bestimmte Umwelt- oder 

Sozialziele gefördert werden?)   

· Ihre Kenntnisse und Erfahrungen bei der Vermögensanlage (= Welchen 

Wissensstand über die Risiken mit der Anlage verbundenen Risiken haben Sie?) 

Auf Grundlage dieser Angaben stehen Ihnen sodann für Sie geeignete Projekte zur 

Verfügung. Diese Projekte müssen darauf ausgelegt sein, dass Sie Ihren Interessen und 

Bedürfnissen entspricht. 

Bevor wir mit Ihnen einen Vermittlungsvertrag oder Zeichnungsvertrag abschließen, 

informieren wir Sie auch über die voraussichtlichen Kosten. 

In den Dokumenten über das Projekt sind alle wichtigen rechtlichen Einzelheiten geregelt. 
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3.3  Unsere regelmäßigen Informationen über die Investitionen 

Sie bekommen von uns regelmäßige Berichte mit bestimmten Informationen über den 

Stand der Investitionen. In der Regel beziehen sich die Informationen auf einen bestimmten 

zurückliegenden Zeitraum. Das ist der Berichtszeitraum. Dieser umfasst in der Regel 3 

Monate. Einige Informationen in dem Bericht beziehen sich auf einen Stichtag. Dieser 

Stichtag ist meist der letzte Geschäftstag des Berichtszeitraums. 

Die Berichte können die folgenden Informationen enthalten: 

·       Stand und Bewertung Ihres Investments (= Welchen Stand hatte das Investment am 

Stichtag?)  

·   Gebühren und Kosten (= Wie hoch waren die Kosten für die des Projektes im 

Berichtszeitraum?)   

·       Laufzeitveränderungen ihres Investments​

 

3.4  Zur Laufzeit der Verträge 

Die Finanzierung der einzelnen Projekte haben eine Mindest- und eine Maximallaufzeit. 

Unsere Vermittlung ist laufzeitunabhängig. 

3.5  Zu den Kosten der Vermögensverwaltung 

Über die Kosten des Investments erhalten Sie zu Beginn eine gesonderte Information. 

3.6  Wann besteht ein Widerrufsrecht? 

Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Vermittlungsvertrag oder Zeichnungsvertrag nicht 

in unseren Geschäftsräumen abgeschlossen wurde, sondern beispielsweise über das 

Internet oder über das Telefon. Sie können den Zeichnungsvertrag dann innerhalb von zwei 

Wochen widerrufen. In diesem Falle erhalten Sie von uns eine gesonderte gesetzliche 

Information in Form der Widerrufsbelehrung. Darin werden Sie über alle weiteren 

Einzelheiten des Widerrufs informiert. Die Widerrufsfrist von zwei Wochen beginnt erst 

dann, wenn der Vertrag abgeschlossen wurde und wir Ihnen die Widerrufsbelehrung korrekt 

erteilt haben. 
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4.       Wie erfüllen wir die Barrierefreiheitsanforderungen? 

Die gesetzlichen Regelungen verpflichten uns, für die Erbringung der Dienstleistung 

bestimmte Barrierefreiheitsanforderungen zu erfüllen. Dies gewährleisten wir wie folgt: 

4.1  Barrierefreiheit dieser Information 

Diese Informationen stellen wir Ihnen über verschiedene sensorisch wahrnehmbare 

Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies sind: 

•           Die persönliche Aushändigung in Papierform in unseren Geschäftsräumen.  

•           Das Vorlesen durch unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen.  

•           Durch Abrufen von unserer Firmenwebseite. 

Die Inhalte dieser Informationen sind in einer verständlichen Sprache formuliert. Das 

Sprachniveau B des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird 

nicht überschritten. 

Das Sprachniveau B2 gilt aber nicht für den Vertrag und die dazugehörenden 

vorvertraglichen Informationen. 

Dieses Dokument liegt als barrierefreie PDF (PDF/UA) und als HTML‑Version mit 

semantischen Überschriften, Textalternativen und Linearitätsprüfung vor. Es kann von 

gängigen Screen‑Readern vollständig erfasst werden. 

 

4.2  Barrierefreiheit unserer Webseite  

Über unser Unternehmen und die angebotenen Dienstleistungen können Sie sich auf 

unserer Webseite informieren. Die Inhalte unserer Webseite entsprechen den allgemeinen 

Grundsätzen an barrierefreie Webinhalte. Diese sind: 

•      Wahrnehmbarkeit: Möglichst alle Nutzer sollen die Informationen sowie die weiteren 

Funktionen wahrnehmen können. Hierzu stellen wir sicher, dass zu Bildern, 

Grafiken und Videos erklärende Alternativtexte abrufbar sind.  

•      Bedienbarkeit: Möglichst alle Nutzer sollen die Funktionen bedienen können. Dazu 

stellen wir sicher, dass die Webinhalte mit einer Tastatur bedienbar sind.  
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•     Verständlichkeit: Für möglichst alle Nutzer gestalten wir die Webinhalte lesbar und 

möglichst in einer einfachen Sprache.  

•     Robustheit: Die Webinhalte sind mit assistiven Technologien kompatibel. Das heißt, 

sie sind für Programme zum Vorlesen, zum Vergrößern der Texte oder zur 

Umwandlung von Sprache in Text geeignet. 

4.3  Barrierefreiheit der Schwarmfinanzierung und Anlagevermittlung 

4.3.1        Abschluss des Vertrages in Textform 

Die Verträge werden in der Regel in Textform mit Ihrer persönlichen Unterschrift 

Geschlossen. Auch die anderen Dokumente werden in der Regel in Textform zur Verfügung 

gestellt. Bei graphischen Darstellungen in den Dokumenten sind Beschreibungen beigefügt. 

Sämtliche Dokumente in Textform können vorgelesen und ausführlich erläutert werden. 

Die Vermittlung erfolgt nach Abschluss des Vertrages grundsätzlich ohne eine weitere 

persönliche Kommunikation. 

4.3.2        Digitaler Abschluss der Verträge 

Die Verträge können auch digital (elektronisch) über ein spezielles digitales Programm auf 

einem elektronischen Medium (Computer, Tablet usw.) abgeschlossen werden. Das 

sogenannte „digitale Onboarding“ ermöglicht es, den Vertrag online und papierlos 

abzuschließen. Der Prozess ist benutzerfreundlich gestaltet. Der Unterschied zum 

nicht-digitalen Abschluss der Verträge besteht darin, dass die einzelnen Schritte bis zum 

Vertragsschluss nicht in Papierform, sondern elektronisch wie folgt durchlaufen werden:  

  

•         Registrierung: Zu Beginn registrieren Sie sich auf der Online-Plattform.  

•         Übermittlung des Fragebogens zur Ermittlung Ihres Anlegerprofils: Sie beantworten 

einen Fragebogen zu Ihren finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen, Ihrer 

Risikobereitschaft sowie Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich. 

Diese Angaben sind notwendig, um Ihnen für Sie individuell geeignete 

Anlagerichtlinien anzubieten.   

•     Vorschlag geeigneter Anlagerichtlinien: Auf Basis Ihrer Angaben erhalten Sie einen 

maßgeschneiderten Vorschlag zu den für sie geeigneten Anlagerichtlinien.  
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•    Identitätsprüfung und digitale Vertragsunterzeichnung: Nach Ihrer Zustimmung zu 

den vorgeschlagenen Anlagerichtlinien können Sie den 

Vermögensverwaltungsvertrag sowie alle weiteren relevanten Dokumente 

elektronisch unterzeichnen. Die elektronische Signatur erfolgt über ein zertifiziertes 

Verfahren. Zuvor oder im Anschluss (je nach eingesetztem Ident-/Signaturdienst) 

erfolgt eine gesetzlich vorgeschriebene Identitätsprüfung. Die geschieht per 

Videoident-Verfahren oder eID (elektronischer Personalausweis)   

•   Kontoeröffnung und Beginn der Vermittlung: Abschließend wird für Sie digital ein 

Konto eröffnet. 

Der digitale Onboarding-Prozess kann zu jeder Zeit unterbrochen und beliebig auf 

unterschiedlichen Endgeräten weiter fortgesetzt werden, ohne dabei einen Datenverlust zu 

erleiden. 

Alle abgerufenen Dokumente entsprechen in der Regel den Barrierefreiheitsanforderungen 

und sind insbesondere wahrnehmbar und verständlich. Erforderlichenfalls können die 

Dokumente vorgelesen und erklärt werden. 

 

 

5.       Die zuständige Marktüberwachungsbehörde 

Zuständige Behörde für die Überwachung der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen ist: 

Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von IT der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Kontaktmöglichkeiten: 

●​ E-Mail: transparenzportal@bkm.hamburg.de 

●​ Telefon: 040 428 31 3130 

●​ Post: Staatsarchiv Hamburg, z.H. Fachliche Leitstelle Transparenzportal, 

Kattunbleiche 19, 22041 Hamburg 

●​ Allgemeine Anfragen: info@welcome.hamburg.de oder 040 428 39 5555 (Hamburg 

Welcome Center)  
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